
Pausenaufsichten 
 

Die Raumsituation an der Schule hat sich grundlegend geändert. Zusätzlich ist die Mensa ab dem 

Schuljahr 2010/2011 ganztätig geöffnet. Das bietet den Anlass, die Hausordnung in Bezug auf 

Pausen und Nutzung der schulischen Räume grundsätzlich zu überdenken.  

 

Im 1. Halbjahr 2010/2011 erarbeitet eine neu zu gründende Arbeitsgruppe, bestehend aus Lehrern 

und Schülern, ein Konzept zur Einbindung der Schüler in die Wahrung von Ordnung und Sauberkeit 

an der DSTY. Dies kann auch eine Neuregelung bei den großen Pausen zur Folge haben. 

 

Bis dahin gelten folgende Regelungen (auch bei Regen) ab dem 1. Schultag des Schuljahres 

2010/2011: 

 Die Räume der Klassen 5-9 werden in den großen Pausen und in den Mittagspausen 

grundsätzlich abgeschlossen. An allen Klassenzimmern werden zur Information aller 

Beteiligten Belegungspläne angebracht. 

 Die Schüler halten sich in den großen Pausen nur in der Mensa, im Foyer oder auf dem 

Pausenhof auf. 

 Der Raum 412 ist gegenwärtig der Stillarbeitsraum. Der Raum 410  ist der  Aufenthaltsraum 

für die Sekundarstufe I. 

 Die Schüler dürfen die Mittagspause in der Bibliothek, der Mensa, dem Pausenhof, dem 

Freizeitraum, dem Stillarbeitsraum oder den Aufenthaltsräumen verbringen, nicht jedoch in 

anderen Bereichen des Schulhauses. 

 Die Schüler der Klassen 5-9 dürfen das Schulgelände bis zur Heimfahrt nicht verlassen.  

 

Folgende Aufsichten werden vom Sek. I/II-Bereich durchgeführt: 

 Große Pausen: 3 Aufsichten – 4. Stock, 3. Stock, Mensa/ Flur EG 

 6. Stunde: 1 Aufsicht: 3. Stock  

 7. Stunde: 1 Aufsicht: 4. Stock + Stillarbeitsraum (R.412)/ Aufenthaltsraum (R.410 für Sek.I 

für die 6. und 7. Stunde) 
 

 


